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RS OGH 1977/5/31 5Ob306/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.05.1977

Norm

AktG §95

AktG §99

KWG 1939 §1

Rechtssatz

Ein Aufsichtsratsmitglied eines Bankunternehmens muß insbesonders bei der Vergabe von Großkrediten die

wirtschaftliche und rechtliche Qualität der Deckung prüfen und sich frühzeitig vergewissern, ob die

Sicherungsgeschäfte wirksam sind und der Bank ausreichend Deckung bieten. Er darf sich nicht mit den

Sicherungsmaßnahmen begnügen, die der Abschlußprüfer für den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk fordert (§

140 AktG). Auf fehlende juristische Kenntnisse kann er sich nicht berufen. Er muß selbst über ausreichende Kenntnisse

auf dem Gebiet des Kreditsicherungsrechts verfügen, um die bei dem betre;enden Bankunternehmen üblichen

Deckungsgeschäfte, zB die obligatorischen und sachenrechtlichen Voraussetzungen für die Begründung einer

Hypothek, beurteilen zu können; anderenfalls muß er die Annahme dieser Funktion ablehnen.
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